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Was dürfen
Bu ndesarbeitsrichter?
Tl as Bundesarbeitsgericht (BAG)
l-./, ist keine Tatsacheninstanz. Was
heißt das? Zum Beispiel, dass in ers-
ter Linie Arbeits- und Landesarbeils-
gerichte dafür zuständig sind, Verträ-
ge zu interpretieren. Das BAG darf
nur prti.fen, ob die Vorinstanz die
gesetzlichen Auslegungsgrundsätze
eingehalten und alle erheblichen Tal-
sachen fi.ir die Auslegung herangezo-
gen hat oder ob die Richter gegen
Dentgesetze und allgemeine Erfah-
rungssätze verstoßen oder eine gebo-
tene Auslegung unterlassen haben.

Das schränkt den Prüfungsmaß-
stab der Bundesrichter erheblich ein.
Sie mtissen jede Lesart des Vertrags
hinnehmen, die nicht gegen eine
Rechtsnorm verstößt - auch werur
sie selbst eine andere bevorzugen
wtirden. Genau das hat das BAG rn
einer neuen Entscheidung nicht hin-
reichend beachtet: Die Parteien hat-
ten 1981 in einem Arbeitsvertrag die
Anwendbarkeit der Tarifverträge ftir
Zeitarbeitsunternehmen vereinbart.
Nachdem die Firma aus dem Arbeit-
geberverband ausgetreten war,
schickte sie einer Mitarbeiterin 1997

einen neuen Vertrag, der nicht mehr
auf Tarifverträge Bezug nahm. Im Be-
gleitschreiben hieß es: .,Selbstver-
ständlich behalten die mit Ihnen bei
Threr Einstellung getrof fenen Verein-
barungen ihre Gültigkeit." Die Ar-
beitnehmerin unterzeichnete, ftigte
aber unter .Weitere Vereinbarun-
gen" handschriftl ich einen Verweis
auf das Anschreiben.hinzu, den der
Arbeitgeber auch akzeptierte. Als
die Parteien später stritten, wie der
Vertrag zu lesen sei, kam das LAG
München zu dem Schluss, sie hätten
die Fortgeltung der Tarifuerträge ver-
einbart. Das BAG sah das anders:
Die Vorinstanz habe wesentliche Tat-
sachen außer Acht gelassen: Der Hin-
weis auf die Tarifverträge gelte nach
der Vertragsänderung nicht mehr
(Az:4 }ZF.656,0f).

Zu Unrecht: Die Auslegung des
[-AG ist mindestens so plausibel wie
die des BAG. Die entscheidende Fra-
ge bleibt:Was haben die Parteien mit
dem handschriftlichen Verweis ver-
einbart? Der Schluss des BAG
scheint gewagt: Der Hinweis sei kein
Indiz für eine Abmachung, die vom
Entwurf des Arbeitgebers abweicht.
Für was sonst? Liegt es nicht nahe,
dass die Parteien genau das wollten,
was das LAG vermutet hat? Nämlich
dass sich an den bisherigen Arbeits-
bödingungen nichts ändert? Die Aus-
legung des LAG ist gut vertretbar,
die Bundesrichter hätten sie hinneh-
men müssen. Was hat sie wohl zu der
eigenen Auslegung veranlasst? Dar-
über lässt sich nur spekulieren.
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